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Politischer Bericht 3/2006 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
 
I. Zur Lage 
 

1. Die Gewalt gegen europäische Botschaften und Vertretungen im Ausland und 

die Androhung von Gewalt gegen Menschen sind durch nichts zu 

rechtfertigen. Die Gefahr ist groß, dass die Karikaturen, die in einer dänischen 

Zeitung erschienen sind, den Extremisten den gewünschten Anlass geben, 

den Kampf der Kulturen auszurufen. Dies dürfen wir nicht zulassen und 

unsere Aufgabe muss es sein, besonnen zu reagieren. Es ist nachzu-

vollziehen, dass mit diesen Karikaturen die Gefühle von Menschen tief verletzt 

worden sind. Allerdings dürfen diese Karikaturen umgekehrt auch kein Anlass 

dafür sein, zu Gewalt aufzurufen. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Daran 

darf von staatlichen Institutionen nicht gerüttelt werden. Pressefreiheit heißt 

aber auch, respektvoll mit der Meinung und dem Glauben anderer 

umzugehen. Nicht alles, was gedruckt werden darf, muss auch gedruckt 

werden. Diese Vorgänge zeigen einmal mehr, wie wichtig der Dialog der 

Kulturen ist - auf allen Ebenen. 

 
2. Das Kabinett hat sich letzte Woche darauf verständigt, mit der Erhöhung des 

gesetzlichen Rentenzutrittsalters früher als 2035 zu beginnen. Diese 

Entscheidung ist richtig. Wir wissen aber auch, dass es mit dieser 

gesetzlichen Lösung allein nicht getan ist. Wichtig ist jetzt, dass das 

Programm 50 Plus mit Leben gefüllt wird und konkrete Maßnahmen, um die 

Beschäftigungsmöglichkeiten Älterer zu fördern, ergriffen werden. Das ist 

auch eine Aufgabe von Betrieben und Unternehmen. Sie müssen endlich 

erkennen, dass ältere Arbeitnehmer arbeitsfähig und arbeitswillig sind und mit 

ihrem Erfahrungsschatz und ihrer Leistungsfähigkeit den Unternehmen 

nützen. 

 



3. In der letzten Woche haben wir uns mit dem Koalitionspartner über die 

Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten verständigt. Rückwirkend zum 

ersten Januar 2006 können nun vom ersten Euro an zwei Drittel aller Kosten 

bis zu einer Obergrenze von 4.000 Euro im Jahr angerechnet werden. Diese 

Regelung gilt für berufstätige Eltern und für Alleinerziehende mit Kindern unter 

14 Jahren sowie Alleinverdiener-Familien mit 3- bis 6jährigen Kindern. Damit 

wird die zusätzliche Förderung - wie von uns gefördert - im Wesentlichen auf 

Berufstätige mit erhöhtem Betreuungsaufwand konzentriert. Im Vergleich zu 

Genshagen kann nun beispielsweise eine Familie, mit 

Kinderbetreuungskosten von 100 Euro monatlich (1.200 Euro p. J.) 800 Euro 

geltend machen, nach den Genshagener Beschlüssen wären es nur 200 Euro 

gewesen. Nächste Woche bringen wir den Gesetzentwurf ein. 

 
4. Der Bericht über das zweite Jahr des Ausbildungspaktes liegt vor. Nach dem 

erfolgreichen Start des Ausbildungspaktes 2004, in dem erstmals seit 1999 

die Zahl der Ausbildungsplätze wieder zunahm, kann auch für das zweite Jahr 

des Paktes 2005 eine, allerdings gedämpfte, positive Bilanz gezogen werden. 

Die Wirtschaft hat in den ersten zwei Jahren mehr als die vereinbarten 60.000 

neuen Ausbildungsplätze geschaffen. Insgesamt sind es bisher 63.400 neue 

Ausbildungsplätze. Positiv ist auch, dass die Paktpartner rd. 40.000 Betriebe 

erstmalig für die Ausbildung junger Menschen gewinnen konnten und dass die 

Bundesverwaltung ihr Ausbildungsplatzangebot nicht nur um 20 %, sondern 

sogar um 34 % erhöht hat. Allerdings ist es bedenklich, dass von Oktober 

2004 bis September 2005 550.180 Ausbildungsverträge abgeschlossen 

wurden und damit knapp vier Prozent weniger als im Vorjahr (573.000). Zwar 

liegt diese Anzahl der betrieblichen Ausbildungsplätze derzeit immer noch um 

7.900 höher als vor Abschluss des Paktes, jedoch zeigt der Rückgang der 

Gesamtzahl, dass der Ausbildungspakt eine neue Dynamik braucht. Gefordert 

sind Politik, Wirtschaft, Sozialverbände und Gewerkschaften. Sie alle müssen 

eine Schippe drauflegen, um Angebot und Nachfrage nach 

Ausbildungsplätzen in Einklang zu bringen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Euer 
Siggi Ehrmann 



 
II. Zur Woche 

 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Rahmenbesc hlusses über den 

Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren z wischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäische s Haftbefehlsgesetz - 

EuHbG) 

 
Parallel zur Bundesregierung beschließen wir heute in der Fraktion einen 

Gesetzentwurf zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen 

Haftbefehl, der diese Woche im Plenum in 1. Lesung beraten wird. Der 

zugrundeliegende Rahmenbeschluss soll den Auslieferungs- und 

Durchlieferungsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

erheblich vereinfachen und erleichtern. Der Gesetzentwurf wurde am 25. Januar 

2006 vom Kabinett beschlossen. Das Europäische Haftbefehlsgesetz vom 

21.07.2004, das den europäischen Rahmenbeschluss damals in nationales Recht 

umsetzen sollte, war vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) für nicht mit dem 

Grundgesetz vereinbar und daher für nichtig erklärt worden. Der jetzt vorgelegte 

Gesetzentwurf wird nun an diese Vorgaben des BVerfG „angepasst" und erneut 

eingebracht. Mit der Neuregelung des Gesetzes wird die Auslieferung Deutscher 

Staatsangehöriger entsprechend der europäischen Vorgaben wieder ermöglicht. 

Dabei wird zwischen Fällen unterschieden, in denen die Auslieferung unzulässig ist 

(bei maßgeblichem Inlandsbezug), den Fällen, in denen sie zulässig ist 

(maßgeblicher Auslandsbezug) sowie so genannten Mischfällen, in denen eine 

ausführliche Abwägung anhand vom BVerfG vorgegebener Kriterien stattzufinden 

hat. 

 
 
Vorratsdatenspeicherung 
 
Voraussichtlich am 21. und 22. Februar 2006 wird der Rat der Justiz- und 

Innenminister der Europäischen Union in Brüssel eine vom Europäischen Parlament 

vorgeschlagene Richtlinie über Mindestspeicherungspflichten von 

Telekommunikationsdaten beschließen. Bundesjustizministerin Zypries hat zu dem 

nun gefundenen Kompromiss für eine Richtlinie, der nunmehr alle wichtigen 

Forderungen Deutschlands berücksichtigt, einen Parlamentsvorbehalt eingelegt. Die 

Fraktion stimmt daher heute über einen Antrag ab, der Bundesministerin Brigitte 



Zypries zur Abstimmung über die Richtlinie eine Entscheidung des Bundestages an 

die Hand gibt und einen Beschluss des Deutschen Bundestages vom Januar 2005, 

in dem dieser seine damalige eher ablehnende Haltung darlegte, anpasst. 

 
Wir setzen uns mit unserem Antrag dafür ein, dass bei Umsetzung der Richtlinie 

hinsichtlich der Speicherungsdauer und der erfassten Datenarten keine über die 

Mindestanforderungen der Richtlinie hinausgehenden Pflichten geregelt werden; was 

insbesondere für die Speicherungsfrist von sechs Monaten und die Beschränkung 

der Datenabfrage zu Zwecken der Strafverfolgung auf die Ermittlung, Aufdeckung 

und Verfolgung erheblicher oder mittels Telekommunikation begangener Straftaten 

gilt. Wir wollen mit unserem Antrag gleichzeitig sicherstellen, dass Daten, die über 

den Inhalt einer Kommunikation Aufschluss geben, wie bisher nicht gespeichert 

werden dürfen. 

 
Gesetzentwurf zur Verbesserung des Schutzes vor Flu glärm in der Umgebung 

von Flughäfen 

 
Wir beraten in dieser Woche in erster Lesung einen von der Bundesregierung einge-

brachten Gesetzentwurf zur Verbesserung des Schutzes vor Fluglärm in der 

Umgebung von Flughäfen. Damit wird in einem längst überfälligen Schritt das 

bestehende Gesetz aus dem Jahre 1971 grundlegend reformiert. Derzeit bestimmen 

aufgrund der Überalterung des Gesetzes die Gerichte faktisch das Recht. Mit dieser 

Novellierung werden insbesondere die heutigen Erkenntnisse der 

Lärmwirkungsforschung und die relevanten betrieblichen Randbedingungen 

berücksichtigt. Zudem werden damit eng zusammenhängende Regelungen des 

Luftverkehrsgesetzes zum Fluglärmschutz angepasst und inhaltlich fortentwickelt, die 

in erster Linie eine bessere Information der Betroffenen und eine stärkere 

Berücksichtigung der Lärmschutzbelange bei fluglärmrelevanten Entscheidungen ge-

währleisten. 

Mit der Novellierung des Fluglärmgesetzes wird auch auf Dauer ein tragfähiger 

Ausgleich der Belange der Luftfahrt einerseits sowie der berechtigten 

Lärmschutzinteressen der betroffenen Flugplatzanwohner andererseits erreicht 

werden. Die Flughäfen erhalten die dringend notwendige Rechts- und 

Planungssicherheit für deren weiteren Ausbau. Der finanzielle Mehraufwand ist 

moderat und vertretbar. Erwartet werden Kosten für mehr Lärmschutz von insgesamt 



etwa 615 Millionen Euro. Dies ergibt - bei einer Abfertigung von 150 Millionen 

Passagiere pro Jahr - über einen Zeitraum von zehn Jahren einen Aufschlag von 40 

Cent pro Flugticket. Die Investitionen kommen letztendlich der gesamt 

Fluginfrastruktur zu Gute. Denn mit diesen Investitionen werden hunderttausende 

Bürger im Einzugsbereich der Flughäfen von Lärm entlastet und somit wird dadurch 

auch die Akzeptanz des Flugverkehrs erhöht. 

 
Bericht der Bundesregierung zur „Wirksamkeit modern er Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt  

Der Bericht der Bundesregierung zur „Wirksamkeit moderner Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt" ist am 1. Februar 2006 vom Kabinett beschlossen worden und wird 

diese Woche im Plenum vorgestellt. Mit einer Entschließung vom 14. November 

2004 hat die Bundesregierung die bisher umfassendste Evaluation der deutschen 

Arbeitsmarktpolitik eingeleitet. Untersucht wurden die Wirkungen der 

arbeitsmarktpolitischen Instrumente, die Effekte der Reform der 

beschäftigungspolitischen Rahmenbedingungen sowie der Umbau und die 

Akzeptanz bei Bevölkerung und Betroffenen (Hartz I bis III) der Bundesagentur für 

Arbeit. 

Die systematische Überprüfung der Wirksamkeit gesetzlicher Regelungen im Bereich 

der Arbeitsmarktpolitik ist Ausdruck einer transparenten und zielorientierten Politik. 

Die wichtigste Nachricht des Berichtes ist, dass der organisatorische Umbau der 

alten Bundesanstalt für Arbeit zur neuen, dienstleistungsorientierten Bundesagentur 

für Arbeit in die richtige Richtung verläuft. Als erfolgreich haben sich auch die 

Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen, die Neuausrichtung der 

beruflichen Weiterbildung, die Eingliederungszuschüsse, das Überbrückungsgeld 

und der Existenzgründungszuschuss (Ich-AG) erwiesen. Teilweise erfolgreich sind 

dem Zwischenbericht zufolge die Regelungen zu den Mini- und Midi-Jobs und die 

Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Es zeigt sich ein Zuwachs bei der 

Zahl der Erwerbstätigen bei den Mini- und Midi-Jobs. Allerdings bilden die Mini-Jobs 

offenbar derzeit noch keine Brücke in voll sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung. 

Keine oder eine negative Integrationswirkung hatten bisher die Instrumente 

Vermittlungsgutschein, Beauftragung Dritter mit Vermittlung, Personal Service 

Agentur und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Auch bleiben laut Zwischenbericht 

Erfolge bezüglich einer verbesserten Arbeitsmarktintegration älterer 



Arbeitnehmer/innen aus. Der Bericht zeigt aber auch, dass Reformen an einem 

derart komplexen System ihre Wirkungen nicht schlagartig entfalten. 

Diese ersten Ergebnisse der Evaluation werden dazu beitragen, die vorhandenen 

Mittel so effektiv und zielgenau wie möglich einzusetzen. Wo Maßnahmen und 

Förderinstrumente nicht mehr überschaubar sind oder sich als unwirksam erwiesen 

haben, wird die Bundesregierung handeln. 

 
III. Aktuelles Thema 

 

Zusammenfassung des Jahreswirtschaftsberichts 2006  

 

Die Bundesregierung legt jährlich Ende Januar ihren Jahreswirtschaftsbericht vor. 

Der Jahreswirtschaftsbericht 2006 trägt den Titel „Reformieren, investieren, Zukunft 

gestalten - Politik für mehr Arbeit in Deutschland". 

 

Die Prognosen für das Jahr 2006 aus dem Jahreswirts chaftsbericht 

 

Zu Beginn des Jahres 2006 befindet sich die deutsche Wirtschaft im Aufwind. 

Getragen von der hohen Leistungsfähigkeit deutscher Unternehmen, die 

insbesondere beachtliche Erfolge im Ausland verzeichnen, und einer sich allmählich 

belebenden Binnenwirtschaft, wird sich die konjunkturelle Erholung im laufenden 

Jahr fortsetzen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird im Jahresdurchschnitt um rd. 1 

V2 % (dies entspricht 1,4%) zunehmen, nach 0,9 % im vergangenen Jahr. In dieser 

Projektion sind die Beschlüsse der Klausurtagung zur Umsetzung der 

Koalitionsvereinbarung am 9. und 10. Januar in Genshagen weitgehend 

eingearbeitet. Die Genshagener Beschlüsse werden in diesem Jahr die 

konjunkturelle Erholung unterstützen. 

Mit der günstigeren konjunkturellen Entwicklung wird sich die Lage auf dem 

Arbeitsmarkt im Verlauf dieses Jahres verbessern. Im Jahresdurchschnitt wird sich 

die Zahl der Arbeitslosen voraussichtlich um rd. 350.000 Personen gegenüber dem 

Vorjahresniveau verringern. Die Erwerbstätigkeit, die 2005 bei einem nur leichten 

Anstieg der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse noch abwärts gerichtet war, 

wird sich 2006 im Jahresverlauf allmählich beleben. Aufgrund der gegenüber 2005 

ungünstigeren Ausgangslage ist im Jahresdurchschnitt allerdings nur mit einer 

Stagnation zu rechnen. 



Die weltwirtschaftlichen Wachstumsperspektiven bleiben nach Einschätzung 

internationaler Organisationen in diesem Jahr weiterhin ähnlich dynamisch wie im 

Vorjahr. Die globale Wirtschaftsleistung wird mit einem Anstieg um real rd. 4Vi % 

anhaltend hoch bleiben, die Zunahme des Welthandels mit 7 V2 bis 8 % dürfte sich 

sogar etwas verstärken. 

 
Von den günstigen außenwirtschaftlichen Bedingungen wird die deutsche Wirtschaft 

auch in diesem Jahr erheblich profitieren. Der Überschuss in der Leistungsbilanz hat 

im abgelaufenen Jahr aller Voraussicht nach einen neuen Höchststand erreicht. 

 

 

 

Hier die wichtigsten Maßnahmen zur Stärkung der Wac hstumspotenziale, wie 

sie im Jahreswirtschaftsbericht 2006 aufgeführt sin d: 

 

1. Um den beginnenden Aufschwung auf eine breitere Basis zu stellen, sollen 

die außenwirtschaftlichen Impulse durch eine stärkere binnenwirtschaftliche 

Dynamik ergänzt werden. 

Der Mittelstand ist die tragende Säule der deutschen Wirtschaft. Das 

Wachstums- und Innovationspotenzial von kleinen und mittleren Unternehmen 

zu fördern ist daher ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung. 

Ziel ist es, Unternehmen mehr Raum für innovative Produktideen und 

Dienstleistungen zu verschaffen. Unter anderem wird die Bundesregierung 

deshalb Mittelständler und Existenzgründer im Rahmen eines 

Mittelstandsentlastungsgesetzes von bürokratischen Vorschriften entlasten 

und im Rahmen einer Mittelstandsinitiative die Kredit- und 

Wagniskapitalfinanzierung weiter verbessern. 

2. Wichtig für die nachhaltige Rückkehr auf einen höheren Wachstumspfad sind 

gesunde und tragfähige Staatsfinanzen. In diesem Jahr wird allerdings die 

Nettokreditaufnahme des Bundes voraussichtlich höher sein als die Summe 

der Investitionen. Mit einer Verstärkung des Konsolidierungskurses im Jahr 

2007 werden die öffentliche Neuverschuldung wieder zurückgeführt und die 

Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes eingehalten. 

Vorrangig sind dabei Einsparungen durch Streichungen von Subventionen 

und Steuervergünstigungen. 



Darüber hinaus wird die Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2007 von 16 % auf 19 

% angehoben, wobei ein Prozentpunkt für die Senkung der Lohnnebenkosten 

verwendet wird. Die Bundesregierung erwartet auch von den Ländern, 

Kommunen und Sozialversicherungen Anstrengungen mit dem Ziel eines 

ausgeglichenen Gesamtstaatshaushalts. 

3. Um bei der Haushaltskonsolidierung auch konjunkturellen Erfordernissen 

gerecht zu werden, verbindet die Bundesregierung ihre Konsolidierungspolitik 

mit konkreten Impulsen in fünf Bereiche mit einem Gesamtvolumen von 25 

Mrd. €. 

Gefördert werden insbesondere: 

•     Investitionen der mittelständischen Wirtschaft 

•     Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur 

•     Investitionen in Forschung und Technologie 

•     Ausgaben für Modernisierungs- und Erhaltungsaufwendungen durch die 

      steuerliche Berücksichtigung von Handwerkerleistungen 

•   Familien werden u. a. durch das neue Elterngeld und die verbesserte 

    steuerliche Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten gefördert 

4. Die rasche Einführung eines umfassenden Infrastrukturplanungsbeschleu-

nigungsgesetzes sowie die verstärkte Nutzung von Public Private Partner-

ships (PPP) werden ebenfalls dazu beitragen, die Wachstumsschwäche in 

Deutschland zu überwinden. 

5. Zu den zentralen Reformvorhaben der Bundesregierung gehört die Reform 

des bundesdeutschen Föderalstaates. Damit staatliche Entscheidungspro-

zesse transparenter und effizienter werden,  müssen  Blockaden  beseitigt und 

die föderale Politikverflechtung abgebaut werden. Vorgesehen ist u. a., dass 

die Rahmengesetzgebung wegfällt und mehr eigenständige 

Entscheidungsbereiche für Bund und Länder geschaffen werden. 

6. Damit inländische und ausländische Unternehmen in Deutschland mehr 

investieren und neue Arbeitsplätze schaffen, wird das Steuersystem 

modernisiert und international wettbewerbsfähig ausgestaltet. Die steuerlichen 

Rahmenbedingungen insbesondere für Unternehmen werden daher weiter 

verbessert.  Die Änderung des Erbschaftssteuergesetzes wird die 

Betriebsnachfolge begünstigen. 

 



Zum 1. Januar 2008 wird die Bundesregierung eine grundlegende Reform der 

Unternehmensbesteuerung umsetzen, die neben den Körperschaften auch die 

- zahlenmäßig bedeutenderen - Personenunternehmen erfasst. Bis zum 

Inkrafttreten der Unternehmensteuerreform wird zur kurzfristigen 

Verbesserung der Investitionsbedingungen der maximale Satz für die 

degressive Abschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 

von derzeit 20 % auf 30 % angehoben. Neue, zukunftsträchtige 

Beschäftigungschancen eröffnen sich gerade in den wissens- und for-

schungsintensiven Industrie- und Dienstleistungsbereichen. 

7. Die Bundesregierung wird den Innovationsstandort Deutschland weiter 

ausbauen. Mit dem Ziel, bis 2010 3 % des Bruttoinlandsprodukts in Forschung 

und Entwicklung zu investieren, setzt sie auf das Wissen und die Kreativität 

der Menschen als den entscheidenden Standortfaktor für neue, 

wettbewerbsfähige Technologien und Produkte. Die Bundesregierung wird 

sich deshalb weiterhin intensiv für den Dialog mit Wissenschaftlern und 

innovativen Unternehmern einsetzen und diesen fördern. 

8. Energiepolitik ist auch Standortpolitik. Dies zeigt die Entwicklung des letzten 

Jahres. Hohe Energiepreise schränken die finanziellen Möglichkeiten der 

Verbraucher ein und erhöhen die Produktionskosten der Wirtschaft. 

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Energieträgern müssen 

daher Energieeffizienz und -produktivität in Deutschland weiter deutlich 

gesteigert werden. Möglichst effizient funktionierende Energiemärkte sind 

daher für den Standort Deutschland ein entscheidender Wachstums- und 

Wettbewerbsfaktor. 

Ein nationaler Energiegipfel, der zu Beginn des zweiten Quartals 2006 

stattfindet, soll den Startschuss für die Ausarbeitung eines energiepolitischen 

Gesamtkonzeptes der Bundesregierung geben. 

9. Deutschland braucht einen Arbeitsmarkt, der allen Menschen Chancen 

eröffnet, für sich selbst und ihre Familien zu sorgen. Hierfür müssen die 

Voraussetzungen auch nach Umsetzung der „Agenda 2010" weiter verbessert 

werden. 

 
Die Bundesregierung wird daher zusätzliche Anreize dafür schaffen, dass 

Arbeitgeber Arbeitsplätze bereitstellen und Arbeitnehmer Arbeitsplätze 

annehmen. Sie wird den Kündigungsschutz beschäftigungsfördernd 



weiterentwickeln, die Existenzgründungsförderung aus Arbeitslosigkeit 

umbauen und die Grundsicherung für Arbeitsuchende optimieren. Dort, wo bei 

bisherigen Maßnahmen Fehlentwicklungen festgestellt werden, wird 

nachjustiert. 

Darüber hinaus wird die Bundesregierung an Lösungen arbeiten, um die 

Beschäftigungschancen für gering qualifizierte Menschen zu erhöhen. Sie wird 

hierzu Gespräche mit den Tarifvertragsparteien führen. Um Beschäftigungen 

zu schaffen, sind nach Ansicht der Bundesregierung auch betriebliche 

Bündnisse wichtig. Dies wird Teil der Gespräche mit den Tarifvertragsparteien 

sein. Zudem verbessern familienpolitische Maßnahmen die Balance von 

Familie und Arbeitswelt und erhöhen damit die Erwerbsintegration 

insbesondere von Frauen und Müttern, die im Zuge des demografischen 

Wandels zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

10. Niedrigere Sozialabgaben machen Arbeit in Deutschland wettbewerbsfähiger 

und helfen zudem insbesondere auch gering qualifizierten Menschen, einen 

ihrer Qualifikation entsprechenden Arbeitsplatz zu finden. Deshalb will die 

Bundesregierung die Sozialversicherungsbeiträge dauerhaft unter 40 % des 

beitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelts senken. 

Zum 1. Januar 2007 wird der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung von 6,5 % 

auf 4,5 % zurückgeführt. Für die Kranken- und Pflegeversicherung werden 

umfassende Zukunftskonzepte entwickelt. Unter anderem wird das System 

der Gesetzlichen Krankenversicherung stärker wettbewerblich ausgerichtet 

und damit effizienter gestaltet, um die Beiträge mindestens stabil zu halten 

und möglichst zu senken. 

Im Rentenversicherungssystem dienen die gesetzlich fixierten Beitragssatz- 

und Niveausicherungsziele dazu, dass die Beiträge bezahlbar bleiben und für 

die heutigen wie auch zukünftigen Rentner eine verlässliche Altersversorgung 

garantiert ist. Diesem Ziel dient auch die geplante Anhebung der 

Regelaltersgrenze auf 67 Jahre. 

 
Als zweite und dritte Säule der Altersversorgung fördert die Bundesregierung 

die zusätzliche betriebliche und private Vorsorge weiterhin mit umfangreichen 

Maßnahmen wie steuerlichen Elementen und Zulagen. Alle Formen der 

Altersversorgung dienen der Sicherung des Lebensstandards im Alter. 



11. Obwohl die neuen Bundesländer mittlerweile beträchtlich aufgeholt haben, hat 

der Aufbau Ost für die Bundesregierung weiterhin hohe Priorität. Sie wird 

deshalb die Investitionsförderung für Ostdeutschland auf hohem Niveau 

fortsetzen. Zudem richtet sie die Innovationsförderung konsequent auf Cluster 

und Netzwerke aus, um die wirtschaftlichen Profile der neuen Länder weiter 

zu stärken. 

Fazit  

Mit einem Dreiklang aus Sanieren, Reformieren und Investieren setzt die 

Bundesregierung zur Stärkung der Wachstumskräfte ein umfassendes Paket an 

Maßnahmen auf verschiedenen Handlungsfeldern um. Sie wird sich dabei am 

Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft orientieren. 

 

 



 



 
 


